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I. Einleitung
Die Jugendlichen von heute werden meist durch den Beginn einer Lehre im Alter von 16 Jahren in die Arbeitswelt aufgenommen. Je nach dem auch schon früher. In diesem jungen Alter ist man körperlich und psychisch noch nicht voll belastbar. Um zu verhindern, dass der oder die Jugendliche durch die Arbeit geschädigt wird, enthalten das Arbeitsgesetz und die dazugehörige Verordnung 5 Bestimmungen, die die Gesundheit der Jugendlichen schützen.
Das Arbeitsgesetz hat seit Anfang des neuen Jahrtausends einige Änderungen in Bezug auf das Schutzalter und Art. 30 ArG erfahren, die auch Einfluss auf den jugendlichen Arbeitnehmer haben. 
Im Rahmen der vorliegenden Seminararbeit werden die einzelnen Bestimmungen des Arbeitsgesetzes und der Verordnung 5, die den Jugendarbeitsschutz betreffen, genau betrachtet und es wird die Verflechtung zwischen ihnen aufgezeigt. 

In einem ersten Teil wird auf das Arbeitsgesetz und den Jugendschutz im Allgemeinen, auf dessen Entstehung und die Zusammenhänge zu den Übereinkommen des IAO (Internationale Arbeitsorganisation, englisch: ILO, International Labour Organization) eingegangen. 
Im zweiten Teil der Arbeit werden der Begriff des Jugendlichen, die Fürsorgepflichten des Arbeitgebers, sowie der Einsatz von Jugendlichen und die dafür notwendigen Ausweise und Zeugnisse behandelt.
Der dritte Teil befasst sich mit dem Mindestalter, das bestimmt, für welche Tätigkeiten Jugendliche ab welchem Alter eingesetzt werden dürfen. 

Der vierte Teil setzt sich mit den Arbeits- und Ruhezeiten, die speziell für Jugendliche gelten, auseinander. 

Im fünften und letzten Teil sollen die Pflichten, die dem Arbeitgeber bei jugendlichen Arbeitnehmern auferlegt werden, erläutert werden. 
Es soll ersichtlich gemacht werden, ob der Schutz, den das Arbeitsgesetz und die Jugendarbeitsschutzverordnung bieten, genügt und wo er allenfalls zu weit geht oder zu schwach ausgeprägt ist.
II. Das Arbeitsgesetz
Das Arbeitsgesetz ist öffentliches Arbeitsrecht. Hauptsächlich werden der Staat und meistens der Arbeitgeber verpflichtet. Die zuständige Behörde ist für die Befolgung und die Durchsetzung der öffentlichrechtlichen Vorschriften über die Arbeit sowie die Berufsbildung verantwortlich
. Es soll den Arbeitnehmer schützen, enthält also Normen, die den Arbeitnehmer vor Überbeanspruchungen und Gesundheitsbeeinträchtigungen bewahren und dem Arbeitgeber Pflichten auferlegt
. Seltener wird auch der Arbeitnehmer verpflichtet. 
1. Die Gründe der Entstehung
Die Arbeit für ein neu zu schaffendes Arbeitsgesetz wurde aufgrund einer Motion der Bundesversammlung vom 4./19. Juni 1958 aufgenommen
. In Kraft getreten ist es am 1. Februar im Jahre 1966
. 
Ein wichtiger Grund für die Schaffung eines Arbeitsgsetzes war die Ausdehnung des Arbeitsschutzes auf alle Arbeitnehmer der Industrie, des Handels und des Gewerbes. Das bereits existierende Bundesgesetz betreffend die Arbeit in Fabriken, das im Jahr 1920 in Kraft getreten war, nahm nicht sämtliche Arbeitnehmer in seinen Schutz auf, weshalb es gegen den Rechtsgleichheitsgrundsatz verstiess und geändert werden musste. Auch haben die vielen verschiedenen kantonalen Fabrikgesetze, welche erstmals für den Schutz der Arbeitnehmer, insbesondere Frauen und Jugendliche, erlassen wurden, zu einer Rechtszersplitterung zwischen den Kantonen geführt
. Es sollte ein Gesetz entstehen, das alle wichtigen Normen der verschiedenen Erlasse in einer Kodifikation zusammenfasst.
Heute sind nicht mehr die Kantone für den Arbeitsschutz zuständig, sondern es ist Sache des Bundes. Es bestehen jedoch wenige Ausnahmen
.
2. Der Sonderschutz jugendlicher Arbeitnehmer im Arbeitsgesetz
a) Allgemeines zum Jugendschutz

Das Arbeitsgesetz regelt den Schutz von Jugendlichen. Jungen Arbeitnehmern sollen bestimmte Arbeiten untersagt werden, denen sie nicht gewachsen sind. Weiter sollen sie vor schlechten Einflüssen bewahrt werden
. Andernfalls müssen die nötigen Einschränkungen und Massnahmen getroffen werden
. 
Der Arbeitgeber muss nach OR 328 die Persönlichkeit und die Gesundheit des Arbeitnehmers schützen. Jugendliche Arbeitnehmer bedürfen eines höheren Schutzes als Erwachsene. Dies bedeutet für den Arbeitgeber ebenfall strengere Pflichten erfüllen zu müssen
. Jugendliche haben auch noch nicht die Erfahrung und die Einsicht wie ein Erwachsener und sind grundsätzlich körperlich und seelisch weniger belastbar
. 
Für die jugendlichen Arbeitnehmer gelten insbesondere die Artikel 29 - 32 ArG und die Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz. Bestehen keine besonderen Regelungen, werden auf sie die übrigen gesetzlichen Vorschriften des Arbeitsgesetzes ebenfalls angewandt
. 

b) Übermässiger Schutz der Jugendlichen?

Der Sinn der Jugendarbeitsschutzverordnung ist ersichtlich und der Schutz ist wie soeben erläutert notwendig. Eine Frage, die sich stellen könnte, ist, wie weit dieser Schutz gehen darf und soll. Hauptanliegen einer Lehre ist das Erlernen des Berufes und der damit verbundenen Aufgaben und Fähigkeiten. Die Lehrlinge sollen mit Leib und Seele erleben, wie diese Berufe ausgeübt werden. Körperlicher und psychischer Schaden soll natürlich auf alle Fälle vermieden werden. Aber Jugendliche z.B. mit Nacht- oder Sonntagsarbeit zu verschonen, ist keine Hilfe, sondern eher ein Hindernis für das volle Eintauchen in den Beruf. Sie würden einen falschen Eindruck der Realität erhalten.
Nationalrat Otto Ineichen hat dieses Problem erkannt und ein Postulat beim Bundesrat eingereicht
. Jugendliche sollen auf das Berufsleben und den Arbeitsmarkt bestens vorbereitet werden. Die Ausbildung steht daher an erster Stelle. Es sollte z.B. möglich sein, dass auch schon Jugendliche nachts und an Sonntagen arbeiten können. Der Gewerbeverband (SGV) ist ebenfalls der Meinung, dass die Ausbildung nicht zu kurz kommen darf und die besonderen Arbeitszeiten verschiedener Branchen berücksichtigt werden müssen
. 
Im Folgenden wird genauer betrachtet, wie die Situation und der Schutz der einzelnen Bestimmungen ist, ob er zu stark, zu schwach oder genau richtig ist. 
c) Die Bedeutung der Übereinkommen des IAO
Die Internationale Arbeitsorganisation wurde 1919 als Sonderorganisation der Vereinten Nationen gegründet. Ihr Ziel ist die Sicherung des Weltfriedens, in dem sie die Arbeits- und Lebensbedingungen aller Menschen verbessert
. Die Arbeit besteht hauptsächlich darin, internationale Arbeits- und Sozialnormen zu formulieren und durchzusetzen. Die Schweiz hat 1999 und 2000 zwei wichtige Übereinkommen der IAO ratifiziert, welche für sie rechtliche Verpflichtungen ergeben: Das Übereinkommen Nr. 5 über das Mindestalter für die Zulassung von Kindern zur gewerblichen Arbeit und Nr. 6 über die Nachtarbeit der Jugendlichen im Gewerbe
. Weitere wichtige Übereinkommen sind Nr.138 über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung und das Übereinkommen Nr. 182 über das Verbot und unverzügliche Massnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen von Kinderarbeit
. Darin sind die Arbeiten, die für Jugendliche verboten sind, aufgelistet, wie z.B. das Verbot der Sklaverei, Prostitution oder die Pflichtrekrutierung von Kindern für den Einsatz in bewaffneten Konflikten
.
Durch die Ratifizierung des Übereinkommens Nr. 138 musste der Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes erweitert werden
. Neu eingeführt wurde deshalb Art. 2 Abs. 4 ArG.
Diese Übereinkommen müssten in Einklang mit der schweizerischen Wirtschaft, den Arbeitsverhältnissen und der Staatsstruktur stehen
. Auf diesem Weg wird sichergestellt, dass Kinder und Jugendliche nicht ausgebeutet oder überhaupt zu Arbeit gezwungen werden. Kinder und Jugendliche bedürfen eines besonderen Schutzes, der unter anderem durch diese Übereinkommen durchgesetzt werden kann.  
III. Zusammenspiel des Arbeitsgesetzes und der Verordnung 5

1. Die Entstehung der Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz
Die Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz ist erst seit dem 1. Januar 2008 in Kraft. Vorgängig waren die Vorschriften zum Schutz der jugendlichen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz zu finden. Durch die Teilrevision des Arbeitsgesetzes von 1998 wurde das Bedürfnis ersichtlich, die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzes in einer separaten Verordnung zu regeln. Ein erster Entwurf ist 2002 entstanden. Da die Schweiz wie erwähnt die Übereinkommen Nr. 182 und 138 ratifiziert hat, mussten die Bestimmungen des Jugendschutzes in der Verordnung 1 überarbeitet und an die internationalen Verträge angepasst werden
. 
2. Die Bestimmungen des Jugendschutzes im Arbeitsgesetz und in der Jugendarbeitsschutzverordnung
Die Jugendschutzverordnung beinhaltet Vorschriften, die nur für jugendliche Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bis zum 18. Lebensjahr gelten. Sie sollen gemäss Art. 1 ArGV 5 die Gesundheit, die Sicherheit und die Sittlichkeit sowie die psychische und die physische Entwicklung des Jugendlichen schützen. Dies gilt sowohl für Jugendliche, die in Ausbildung oder berufstätig sind, wie auch für Jugendliche, die in der Freizeit zusätzliches Taschengeld verdienen wollen
. Der Artikel nimmt nochmals das auf, was in Art. 29 Abs. 1 und 2 ArG genauer umschrieben ist. Art. 3 sowie 47 bis 59 der ehemaligen Verordnung 1 befinden sich neu nun in der Jugendarbeitsschutzverordnung.
Das Arbeitsgesetz und die Verordnungen 1-4 gelten für Jugendliche unter 18 Jahren nach Art. 2 ArGV 5 überall dort, wo in der Verordnung 5 keine Regelung besteht. Dies gibt ein Zusammenspiel zwischen Jugendarbeitsschutzverordnung und Arbeitsgesetz, welche nachfolgend genauer betrachtet werden. 
a) Allgemeine Vorschriften
aa) Der Begriff des Jugendlichen 
Art. 29 des Arbeitsgesetzes beinhaltet die Allgemeinen Vorschriften. In Absatz 1 wird auf den Begriff des Jugendlichen eingegangen. Als Jugendliche galten ursprünglich im Jahre 1966 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Die Grenze für Nachtarbeit war das 19. Lebensjahr (Art. 29 Abs. 1 ArG)
. 
Eine Änderung trat schon bald ein. 1971 galten als Jugendliche Arbeitnehmer beider Geschlechter bis zum vollendeten 19. Lebensjahr und Lehrlinge bis zum vollendeten 20. Lebensjahr
. Diese Altersgrenzen blieben lange Zeit so bestehen. Die Unterscheidung zwischen Lehrlingen und jugendlichen Arbeitnehmern wurde dadurch gerechtfertigt, dass Lehrlinge durch die Ausbildung zusätzlich belastet werden und deshalb der Schutz länger dauert
. 
Seit dem 1. Januar 2008 gilt wieder eine andere Regelung. Das Schutzalter für jugendliche Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und Lehrlinge wurde auf das 18. Lebensjahr heruntergesetzt
. Die Herabsetzung erhielt in den politischen Diskussionen Für- wie auch Gegenstimmen. Diejenigen, die sich gegen eine Herabsetzung des Schutzalters aussprachen, begründeten ihre Ablehnung damit, dass Jugendliche sich in einer heiklen Phase befinden, ihre physische und psychische Gesundheit leicht gefährdet ist und sie deshalb besonders geschützt werden sollen. Die gegenwärtige Situation bringe schon keinen genügenden Schutz
. Die Unfallgefahr und die Unfallhäufigkeit sei bei Jugendlichen wesentlich grösser, da sie sich der Gefahren weniger bewusst sind
. 
Die Befürworter, wie die Mehrheit der Kantone, mehrere Parteien und Verbände, die eine Herabsetzung gefordert haben, stützten sich darauf, dass mit der Änderung des Schutzalters dies mit der zivilrechtlichen Volljährigkeit übereinstimmen würde
. Diese Altersgrenze entspricht ebenfalls dem internationalen Recht. Verwiesen wird hier auf Art. 3 Abs. 1 des Übereinkommens Nr. 138 und Art. 2 des Übereinkommens Nr. 182 (s. auch II. 2. c), S. 4)
. 
Durch die Herabsetzung des Schutzalters ist weiter möglich, gezielte Massnahmen für die Gruppe von Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren einzusetzen
. 
Mit der neuen Regelung dürfen Jugendliche ab 18 Jahren wie Erwachsene sonntags und in der Nacht arbeiten, sofern die Voraussetzungen für eine Bewilligung nach Art. 17 Abs. 2 und 3 und Art. 19 Abs. 2 und 3 ArG gegeben sind. Es wäre stossend, wenn z.B. Gymnasiasten, die ihr Taschengeld aufbessern wollen, keine Arbeit verrichten können, oder Lehrabgänger, die Berufserfahrung sammeln wollen, keine Stelle finden. Durch die neue Regelung haben Jugendliche ab 18 mehr Arbeitsmöglichkeiten und sind weniger benachteiligt und eingeschränkt auf dem Arbeitsmarkt
. 
Jugendliche sollen auf keinen Fall durch die Arbeit gesundheitlich geschädigt werden. Viele Freizeitaktivitäten bergen jedoch ein grösseres Gesundheitsrisiko und Unfälle geschehen öfter in der frei verfügbaren Zeit als während der Arbeit, wie Studien zeigen
. Folglich ist Arbeiten für Jugendliche nicht gefährlicher als Freizeit.
Die Argumente der Befürworter fallen m.E. stärker ins Gewicht. Mit 18 Jahren wird man als Erwachsener angenommen und aus eigener Erfahrung wird das sehr geschätzt bei den Jugendlichen. Als Konsequenz dafür muss man sich aber wie ein Erwachsener verantworten, und dazu gehört auch die Arbeit. Arbeiten bedeutet jedoch nicht die Gesundheit schädigen, solange nicht übertrieben wird. Die Herabsetzung des Schutzalters der jugendlichen Arbeitnehmer ist meiner Meinung nach kein Nachteil für sie. Die Änderung des Art. 29 Abs. 1 ArG ist sinnvoll. 
bb) Die Fürsorgepflichten des Arbeitgebers
Abs. 2 des Artikels 29 erläutert die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, die in Art. 6 ArG schon erwähnt ist und in Bezug auf Jugendliche konkretisiert wird. Er hat seit Inkrafttreten des Arbeitsgesetzes praktisch keine Änderung erfahren.

Die Fürsorgepflicht besteht aus zwei Pflichten. Einerseits ist körperliche oder psychische Überanstrengung zu vermeiden, da sich eine solche negativ auf die Gesundheit des betroffenen Arbeitnehmers auswirken kann
. Gerade bei Jugendlichen hätte dies schlimmere Folgen als bei Erwachsenen, welche schädigenden Einflüssen entgegen wirken können
. Junge Arbeitnehmer können die Risiken und Gefahren schwieriger Aufgaben noch nicht richtig einschätzen, so dass eine intensivere Betreuung notwendig ist. Um einer Überanstrengung vorzubeugen, sollten genügend Pausen eingelegt werden. Dieser Absatz garantiert jedoch keinen grösseren Schutz als Art. 6 ArG, der die schützenden Massnahmen genauer beschreibt
. 
Andererseits muss die Sittlichkeit gewahrt bleiben. Diese Pflicht ist wiederum auch in Art. 6 Abs. 1 Satz 2 ArG enthalten (Schutz der persönlichen Integrität). Der Arbeitgeber hat zusätzlich zum körperlichen Wohlbefinden auf die psychische Gesundheit des jugendlichen Arbeitnehmers Acht zu geben und ihn vor schlechten Einflüssen zu bewahren
. Vor welchen Unsittlichkeiten der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zu schützen hat, ändert sich mit dem Laufe der Zeit. Die Wertvorstellungen der Gesellschaft wandeln sich immer wieder von neuem. Heute bezieht sich die Sittlichkeit meist auf das Sexualverhalten und allenfalls auf die Trinkgewohnheiten
. Wann der Arbeitgeber einzuschreiten hat, bestimmt sich nach den konkreten Umständen im einzelnen Betrieb. 
Weitere Pflichten des Arbeitgebers sind in Art. 19 ArGV 5 geregelt, der die Fürsorgepflicht ebenfalls konkretisiert. Es handelt sich um die Informations- und Anleitungspflicht. Ein Erwachsener, sei es der Arbeitgeber selbst oder sonst ein qualifizierter Arbeitnehmer, muss den jugendlichen Arbeitnehmer angemessen leiten und ausreichend über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz informieren. Er muss sicherstellen, dass der Jugendliche gefahrlos arbeiten kann. Bei Problemen oder Zweifeln sollte der Jugendliche eine Anlaufstelle zu wissen haben. Die Pflicht beinhaltet weiter die Information über Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit und die dazugehörenden Massnahmen an Eltern und erziehungsberechtigte Personen, wie auch an aufsichtsberechtigte Personen, denen der Jugendliche anvertraut ist
. 
Art. 29 Abs. 2 ArG und Art. 19 ArGV 5 bieten genügenden Schutz. Die Sittlichkeit muss bei allen, auch erwachsenen Arbeitnehmern gewahrt bleiben wie auch die körperliche und psychische Integrität. Der Schutz ist nicht zu weit ausgedehnt, da die Arbeit in keiner Weise eingeschränkt wird.
cc) Beschränkung der Verwendung von Jugendlichen

Jugendlichen Arbeitnehmern können gewisse Arbeiten durch Verordnung verboten oder unter Bedingungen gestellt werden (Art. 29 Abs. 3 ArG), wenn sie die psychische und die physische Entwicklung des Jugendlichen, die Gesundheit, die Ausbildung sowie die Sicherheit negativ beeinflussen (Art. 4 Abs. 2 ArGV 5). Dieser Artikel definiert die gefährlichen Arbeiten. Bei der Jugendarbeitsschutzverordnung wurde Art. 29 Abs. 3 ArG angewendet und Verbote und Beschränkungen aufgestellt.
Grundsätzlich dürfen Jugendliche keine gefährlichen Arbeiten verrichten (Art. 4 Abs. 1 ArGV 5). Die Definition von gefährlichen Arbeiten ist dieselbe wie im Übereinkommen Nr. 182 der IAO (Art. 3) und im Übereinkommen der Vereinten Nationen über Kinderrechte
. Die Arbeiten, die für Jugendliche als gefährlich gelten, sind in der Verordnung des EVD über gefährliche Arbeiten für Jugendliche aufgelistet. Sie werden alle 5 Jahre durch die Eidgenössische Arbeitskommission überprüft und allenfalls revidiert
. 
Das Übereinkommen wie auch das Arbeitsgesetz erlauben jedoch Ausnahmen vom Verbot. Die Bedingungen sind in Art. 4 Abs. 4 ArGV 5 festgehalten. Ein Jugendlicher kann trotz gefährlicher Arbeit beschäftigt werden, wenn er das 16. Altersjahr erreicht hat, wenn es für das Erreichen der Ziele der Grundbildung oder von behördlich anerkannten Kursen unentbehrlich ist und die Gesundheit, die Sittlichkeit und die Sicherheit garantiert sind
. Ausnahmen brauchen die Zustimmung des SECO. 
Art. 5 und Art. 6 ArGV 5 zählen Arbeiten auf, die Jugendliche nicht oder noch nicht verrichten dürfen. Die Bedienung durch unter 18-Jährige ist nicht erlaubt in Betrieben der Unterhaltung wie Nachtlokalen, Dancings, Diskotheken und Barbetrieben. Die Bedienung von Gästen in Betrieben der Unterhaltung, Hotels, Restaurants und Cafés und Arbeiten in Betrieben der Filmvorführung sowie in Zirkus- und Schaustellerbetrieben ist den Jugendlichen unter 16 Jahren verboten. In diesen Branchen besteht also die Gefahr einer Störung der psychischen Entwicklung und der körperlichen Integrität
. 
Der Schutz dieses Artikels geht nicht zu weit. Gefährliche Arbeiten werden nicht vollkommen verboten, sind aber erst ab einem Alter zulässig, in welchem Jugendliche reif und kräftig genug sind. Je nach Arbeit ist eine körperliche Ausdauer unerlässlich, wie z.B. die Beschäftigung in einem Restaurant. Jugendliche jünger als 16 Jahre wären in dieser Branche überfordert. 
dd) Altersausweis und ärztliches Zeugnis

Abs. 4 des Artikels 29 hat sich bis heute kaum verändert. Bei der Einstellung eines Jugendlichen ist gemäss Art. 29 Abs. 4 Satz 1 ArG ein Altersausweis erforderlich. Dies ermöglicht dem Arbeitgeber zu überprüfen, ob der oder die Jugendliche das notwendige Alter für die Arbeit erreicht hat und ob den entsprechenden Schutzvorschriften Rechnung getragen werden kann. Spätestens bei Beginn der Beschäftigung muss der Altersausweis vorhanden sein
. Heutzutage ist es immer schwieriger, das Alter der jungen Leute richtig einzuschätzen. Daher ist es gerechtfertigt, dass der Arbeitgeber bei begründeten Zweifeln am Alter der betreffenden Person, die vorgibt, über 18 Jahre alt zu sein, einen Altersausweis verlangen kann. 
Das EVD schreibt vor, für welche Arbeiten ein ärztliches Zeugnis benötigt wird, was in Art. 18 Abs. 1 ArGV 5 festgehalten ist
. Obwohl der Wunsch für eine Verpflichtung zur Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses vorhanden ist, ist es nicht gerechtfertigt, für alle Fälle eines zu verlangen
. Heute muss ein ärztliches Zeugnis in dem Fall vorgewiesen werden, in dem es um die Bewilligung einer regelmässigen Beschäftigung eines schulentlassenen Jugendlichen unter 15 Jahren geht (Art. 9 ArGV 5). Dies ist nur möglich, wenn die Schulpflicht im betreffenden Kanton vor dem 15. Alterjahr endet und eine regelmässige Beschäftigung von Jugendlichen ab 14 Jahren erlaubt ist
. Ein weiterer Fall ist die dauernde oder regelmässig wiederkehrende Nachtarbeit von Jugendlichen. Nach Art. 45 ArGV 1 muss ein ärztliches Zeugnis vorgewiesen werden.
Die Kantone sind befugt, eigene Vorschriften zu der Vorweisung eines ärztlichen Zeugnisses zu machen (Art. 18 Abs. 2 ArGV 5). Fraglich ist, ob das nicht mit Vorsicht behandelt werden müsste. Gerade die Gesundheit sollte nicht zu verschieden gehandhabt werden. Es gibt schliesslich kaum Unterschiede bei den Risiken für die Gesundheit in den verschiedenen Kantonen
. 
b) Das Mindestalter
Die Vorschriften über das Mindestalter in Art. 30 ArG bestimmen, ab welchem Alter Arbeitnehmer in Betrieben, die dem Arbeitsgesetz unterstellt sind, beschäftigt werden dürfen. Die internationalen Verträge müssen hier berücksichtigt werden. Angesprochen sind die Übereinkommen Nr. 5, das schon bei Entstehung des Arbeitsgesetzes ratifiziert war, und das Übereinkommen Nr. 138, das später dazu kam
. 
Zu der Zeit, als das Arbeitsgesetz erlassen wurde, endete die Schulpflicht in einigen Kantonen schon vor dem 15. Altersjahr. Damit jene Jugendliche trotzdem regelmässig arbeiten konnten, sah das Arbeitsgesetz Ausnahmen vor. Kantone konnten durch Verordnung ermächtigt werden, schulentlassene Jugendliche unter 14 Jahren unter besonderen Voraussetzungen zu beschäftigen. 
Diese Regelung besteht heute noch in Art. 30 Abs. 3 ArG und in Art. 9 ArGV 5, wobei sie an Bedeutung verloren hat. Es gibt kein Kanton mehr, in welchem die obligatorische Schulpflicht vor dem 15. Lebensjahr endet
. Notwendig ist die Bestimmung aber trotz allem noch. Jugendliche können die Schulzeit aus mehreren Gründen früher beenden, so z.B. wenn sie ein Schuljahr überspringen, weil sie sehr intelligent sind, die Schule früher beginnen oder aus vom Unterricht ausgeschlossen werden
. Die Verordnung 5 behält jedoch als Leitlinie das 16. Altersjahr als Schulzeitende
.
Art. 30 Abs. 3 ArG entspricht eigentlich nicht dem Übereinkommen Nr. 138, welches in Art. 2 Abs. 3 festlegt, dass das Mindestalter nicht unter dem Alter, in dem die Schulpflicht endet, und nicht unter 15 Jahren liegen darf.  Es konkretisiert jedoch in Art. 7, dass eine Beschäftigung zulässig ist, sofern die Gesundheit und die Entwicklung keinen Schaden erleiden und die Schulleistung nicht beeinträchtigt wird. 

Art. 30 Abs. 1 ArG kommt dem Übereinkommen nach, da er die Beschäftigung unter 15 Jahren verbietet. 
aa) Die Beschäftigung von Jugendlichen ab 13 Jahren

Von 1966 bis heute ist geregelt, dass Jugendliche erst mit Vollendung des 15. Altersjahrs arbeiten dürfen. Ab 13 Jahren ist es ihnen jedoch erlaubt, während der Schulpflicht Botengänge und leichte Arbeiten auszuführen. Dazu gehören Botengänge ausserhalb des Betriebes, Handreichungen beim Sport, wie z.B. Programm- oder Getränkeverkauf bei sportlichen Anlässen, und leichte Arbeiten, die sich auf Detailhandels- und Forstbetriebe beschränken
. Die Jugendlichen können sich so ihr Taschengeld aufbessern, sich ein Bild von einem Beruf machen und Erfahrungen sammeln, um ihren späteren Lebensweg festzulegen
.
Die leichten Arbeiten werden in Art. 8 ArGV 5 konkretisiert. Sie sind nur unter der Voraussetzung zulässig, dass die Gesundheit, die Entwicklung und die Schulleistung nicht beeinträchtigt werden. Was als leichte Arbeit qualifiziert wird, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Eine Stunde nach der Schule pro Woche Prospekte verteilen kann bspw. als leichte Arbeit angesehen werden. Muss der Jugendliche dies jeden Morgen vor Schulbeginn tun, kann es nicht mehr als leichte Arbeit betrachtet werden
. 
Die Arbeitszeiten für schulpflichtige Jugendliche ab 13 Jahren während der Schulzeit begrenzen sich auf drei Stunden pro Tag und neun Stunden pro Woche. Während der halben Dauer der Schulferien können Jugendliche wie Erwachsene acht Stunden pro Tag und 40 Stunden in der Woche arbeiten. Nachtarbeit ist ausgeschlossen. 
Für schulpflichtige Jugendliche ab 14 Jahren bestimmte die ArGV 1 in Art. 54, dass sie zur Vorbereitung der Berufswahl im Rahmen eines vom Betrieb oder von der Berufsberatung aufgestellten Programms kurzfristig mit leichten Arbeiten beschäftigt werden dürfen. Dieser Artikel ist in der heutigen Jugendarbeitsschutzverordnung nicht mehr so zu finden. Eine ähnliche Regelung befindet sich in Art. 8 Satz 2 und 11 lit. b ArGV 5. Ein Berufswahlpraktikum ist den Jugendlichen ab 13 Jahren erlaubt und ist auf 2 Wochen begrenzt. Sie können auf diese Weise über längere Zeit einen Einblick in die Arbeitswelt erhalten. 
Die Zeit, die 13-Jährige während der Schulzeit arbeiten können, scheint vernünftig. Bei neun Stunden Arbeit pro Woche bleibt jedoch nicht viel Zeit übrig für Hobbies. Es ist somit Vorsicht geboten, dass der oder die Jugendliche sich nicht überanstrengt und die Freizeit, als ein Ausgleich zur Schule, nicht zu kurz kommt. Der Schutzbereich ist m.E. in Ordnung, muss aber eher streng gehandhabt werden.
bb) Kulturelle, künstlerische und sportliche Darbietungen sowie Werbung

Das Arbeitsgesetz wurde mit der Revision im Jahre 1998 mit der Erweiterung des Art. 30 ArG geändert. Schon kurz nach Erlass des Arbeitsgesetzes wurde klar, dass es eine Lücke aufweist. Jugendarbeit existiert in der Form von kulturellen, künstlerischen und sportlichen Darbietungen sowie Werbeveranstaltungen. Ursprünglich wurde dies durch das Arbeitsgesetz verboten. Solche Arbeiten haben immer mehr zugenommen, vor allem in der Werbung sind Kinder und Jugendliche sehr erwünscht. Die Durchsetzung dieses Verbotes ist nicht möglich. Die Vollzugsbehörden haben in der Praxis diese Tätigkeiten immer akzeptiert
. Trotzdem bestehen Gefahren für Kinder und Jugendliche. Daher musste ein Kompromiss gefunden werden
. 
Art. 30 Abs. 2 lit. b ArG erlaubt Jugendarbeit für Jugendliche unter 15 Jahren bei kulturellen, künstlerischen und sportlichen Darbietungen und in der Werbung. Die Jugendarbeitsschutzverordnung setzt dieser Arbeit in Art. 7 ArGV 5 jedoch Grenzen. Es gilt zu verhindern, dass Kinder ausgenützt werden und ihre Gesundheit unter der Arbeit leidet. Solche Arbeit ist deshalb nur unter strengen Voraussetzungen erlaubt. Die Verantwortung dafür tragen der Arbeitgeber, die Eltern, bzw. die Erziehungsberechtigten
. Sie müssen darauf Acht geben, dass, wie gerade genannt, die Gesundheit nicht strapaziert wird, die Sicherheit, die psychische und die physische Entwicklung und die Schulleistung nicht negativ beeinträchtigt werden. Die Arbeitszeiten nach Art. 10 und 11 ArGV 5 müssen eingehalten werden. 
Grundsätzlich ist die Arbeit in der Nacht und an Sonntagen nicht zulässig für Jugendliche. Gerade bei kulturellen, künstlerischen und sportlichen Veranstaltungen müssen die Jugendlichen aber meist abends oder an Sonntagen antreten. Die Ausnahmeregelung in Art. 15 Abs. 1 ArGV 5 erlaubt die Beschäftigung zu diesen Zeiten bei kulturellen, künstlerischen und sportlichen Anlässen, sodass Jugendliche in dieser Hinsicht nicht eingeschränkt sind
. 
Um die Beschäftigung Jugendlicher unter 15 Jahren im Auge zu behalten, setzt Art. 7 Abs. 2 ArGV 5 eine Meldepflicht an. Die Kenntnis der beschäftigten Jugendlichen erlaubt den zuständigen kantonalen Behörden, bei Zweifelsfällen die Einhaltung der Jugendarbeitsschutzverordnung zu prüfen und wenn nötig mit den Eltern und dem Arbeitgeber Kontakt aufzunehmen, um die Situation zu lösen und allenfalls die Vorschriften durchzusetzen. Unter der Meldepflicht stehen grundsätzlich die Beschäftigungen, für welche die Jugendlichen eine Bezahlung kriegen, m.a.W. wenn ein arbeitsvertragliches Verhältnis vorliegt
. 
Kinder und Jugendliche werden heutzutage sehr gefördert. Dies kann einerseits ein grosser Vorteil für das Kind selbst sein. Andererseits kann es auch ein böses Erwachen geben. Kinder werden auch nicht immer gefördert, sondern regelrecht gezwungen, das zu tun, was die Eltern wollen, die mit ihnen Geld verdienen. Beispiele für solche Situationen gibt es viele, z.B. aus Amerika. Kinder und Jugendliche, die schon in diesem Alter in einem Film oder einer Serie eine Rolle besetzen, und immer berühmter werden, haben später oder als Erwachsene oft viele Probleme. Sie geraten viel zu schnell in die Welt der Erwachsenen, in der sie auch so behandelt werden. Von der Kindheit und der Jugend bleibt oft keine Spur. Der Umgang mit diesem Rummel ist besonders schwierig, sogar Erwachsene haben Mühe. Das Resultat ist oft Probleme mit Alkohol, Drogen oder Gewicht, die nur mit therapeutischer Hilfe beseitigt werden können.
Andere Beispiele gibt es auch im Bereich des Sports, wie Kunstturnen, wo bereits Kleinkinder hart trainiert werden, damit sie beweglich genug sind und bleiben und später durch die sportliche Leistung viel verdienen. Die Freizeit muss oft zurückgesteckt werden, wie auch Freundschaften. Was das Kind wirklich möchte, wird nicht beachtet.
Dies sind eher extreme Beispiele. Meiner Meinung nach sollte ein Kind auf alle Fälle seine Kindheit und seine Jugend ausleben dürfen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass sie, wenn sie kulturell, künstlerisch oder sportlich tätig sind oder in der Werbung arbeiten, davor bewahrt bleiben, aus ihrer Lebensphase herausgerissen zu werden. Die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten wie auch der Arbeitgeber, die Kinder und Jugendliche fördern und beschäftigen, müssen immer im Interesse des Kindeswohls handeln, und niemals dagegen. 
Der Schutz von Jugendlichen unter 15 Jahren ist sehr wichtig. Eine gute Kontrolle der jungen Beschäftigten ist deshalb unentbehrlich.
c) Die Arbeits- und Ruhezeit
Art. 31 ArG regelt die Arbeits- und Ruhezeit. Für Jugendliche gelten besondere Arbeits- und Ruhezeiten. Die allgemeinen Vorschriften in Art. 9 - 25 ArG sind seit jeher grundsätzlich ebenfalls auf sie anwendbar, jedoch nur soweit, als Art. 31 ArG keine abweichende Regelung vorsieht
. Die Verordnung 2 des Arbeitsgesetzes gelangt nicht zur Anwendung. Sie ist ausschliesslich für Erwachsene bestimmt
. 
Die Vorschriften von Art. 31 und 9 - 25 ArG sind Mindestvorschriften. Von ihnen darf durch GAV, NAV oder Einzelvereinbarung nur abgewichen werden, solange eine günstigere Regelung für den Jugendlichen getroffen wird. Die Bestimmungen sind m.a.W. einseitig zwingend (Art. 342 Abs. 2, 361 Abs. 2 OR)
.
Einen zusätzlichen Schutz bietet das Übereinkommen Nr. 6 über die Nachtarbeit der Jugendlichen im Gewerbe, das 1919 ratifiziert wurde
. Laut Art. 2 dürfen Jugendliche unter 18 Jahren während der Nacht weder in öffentlichen noch in privaten gewerblichen Betrieben beschäftigt werden. Ausnahmen davon sind in Abs. 2 vorhanden. 
Art. 31 ArG hat sich seit Erlass kaum verändert. Es gab nur redaktionelle Anpassungen bei Abs. 1 und 3, Streichung der Hilfsarbeit, sowie bei Abs. 2, der an Art. 10 ArG angepasst werden musste
. 
aa) Die tägliche Arbeitszeit

Die tägliche Höchstarbeitszeit der Jugendlichen unterscheidet sich im Gegensatz zu der wöchentlichen Höchstarbeitszeit, die 45 bzw. 50 Stunden beträgt (Art. 9 ArG), von derjenigen, der erwachsenen Arbeitnehmer. Jugendliche dürfen täglich nicht länger als die anderen beschäftigten Arbeitnehmer im Betrieb arbeiten. Sie sollen gegenüber Erwachsenen keine Mehrbelastung erfahren. Ansonsten gelten die ortsüblichen Arbeitszeiten, welche nicht überschritten werden dürfen (Art. 31 Abs. 1 ArG). Auf alle Fälle bilden neun Stunden die Grenze. Um die Ortsübung zu bestimmen, können GAV als Anhaltspunkte benutzt werden, die am Arbeitsort und für die entsprechende Branche gelten. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen ihm nicht unterstellt sein, der GAV muss jedoch seit längerer Zeit Gültigkeit haben, Übung verursacht haben und die Mehrheit der Arbeitnehmer und Arbeitgeber der betroffenen Branche müssen ihm unterstellt sein
. 
Verkürzt der Arbeitgeber die tägliche Arbeitszeit seiner erwachsenen Beschäftigten im Betrieb, muss er zwingend auch die Arbeitszeit der jugendlichen Arbeitnehmer reduzieren, da dies sonst ein Verstoss gegen das Arbeitsgesetz bedeuten würde
. 
In der Arbeitszeit enthalten sind der obligatorische Unterricht, der während dieser Zeit besucht wird, sowie die Überzeitarbeit. Die Zeit, die der Jugendliche benötigt, um zur Arbeitsstelle zu gelangen, wird nicht an die Arbeitszeit angerechnet (Art. 13 Abs. 1 ArGV 1). 
Unterschiedlich beurteilt wird die Wegzeit zur Berufsschule. Canner/Schoop sowie Müller in HUG sind der Meinung, dass die Zeit, die zur Berufsschule beansprucht wird, der Arbeitszeit gutzuschreiben ist, da diese Dauer vom Unterricht erfasst wird
. Anderer Ansicht ist dagegen Müller. Die Wegzeit zur Berufsschule ist anzurechnen, sofern die Schule von der Arbeitsstelle her besucht wird. Ist dies nicht der Fall, so wird nur die Zeit, die zusätzlich benötigt wird, um zur Berufsschule zu gelangen, an die Arbeitszeit angerechnet
. Dies ist auch so in Art. 13 Abs. 2 ArGV 1 geregelt. 
Die Auffassung von Müller überzeugt m.E. mehr. Ob der Jugendliche zur Arbeitsstelle oder zur Berufsschule fährt, macht keinen Unterschied, es sei denn, die Wegzeit ist erheblich länger. Somit ist es dem jugendlichen Arbeitnehmer zumutbar, einen anderen Weg auf sich zu nehmen. Es liegt keine Rechtfertigung vor, die benötigte Zeit zur Berufsschule an die Arbeitszeit anzurechnen. 
Der Jugendliche wird mehrheitlich gleich wie ein Erwachsener behandelt. Geschützt wird er in Hinsicht der Begrenzung der täglichen Arbeitszeit. So wird er nicht übermässig beansprucht und es bleibt noch genügend Freizeit.
bb) Tagesarbeit
Als Tagesarbeit wird der Zeitraum zwischen 6 Uhr und 20 Uhr bezeichnet (Art. 10 Abs. 1 ArG). Der Betrieb darf Beginn und Ende der Tages- und Abendarbeit zwischen 5 Uhr und 24 Uhr anders anordnen (Art. 10 Abs. 2 ArG). Die Tagesarbeit eines jugendlichen Arbeitnehmers beginnt grundsätzlich frühestens um 6 Uhr. Die Grenze kann aber auf 5 Uhr morgens vorverlegt werden, wenn dies vertraglich vereinbart wurde. Sie muss innerhalb von 12 Stunden liegen (Art. 31 Abs. 2 ArG). Darin eingeschlossen sind Pausen, sowie die Überzeitarbeit, die anfällt, und die Kompensation ausfallender Arbeitszeit
. 
Bis zum vollendeten 16. Lebensjahr dürfen Jugendliche nur bis 20 Uhr arbeiten. Nach 16 Jahren ist die Arbeit bis 22 Uhr erlaubt (Art. 31 Abs. 2 ArG). Wie oben erläutert, besteht die Möglichkeit, dass Jugendliche zu anderen als die vorgeschriebenen Zeiten beschäftigt werden dürfen. Die Ausnahmen befinden sich in Art. 30 Abs. 2 ArG (s. III. 2. b) S. 11 ff.).
Die tägliche Ruhezeit ist in Art. 16 ArGV 5 geregelt. Zugunsten der Erholung müssen 12 Stunden zwischen dem Ende der Tagesarbeit und dem Beginn des Berufsschultages oder eines überbetrieblichen Kurses liegen. Diese gelten ebenfalls als Arbeitszeit. Jugendliche dürfen daher nur bis spätestens 20 Uhr beschäftigt werden (Art. 16 Abs. 2 ArGV 5)
. 

In der Verordnung 5 ist neu bestimmt, dass die Ruhezeit nicht mehr als ein Mal pro Woche auf 11 Stunden gekürzt werden darf. Die Gesundheit des Jugendlichen hat hier Vorrang. Ob eine Kürzung auf 11 Stunden wirklich Auswirkungen hätte und spürbar ist für den oder die Jugendliche, scheint mir fraglich. Andererseits gibt eine konstant gleich lange dauernde Ruhezeit Klarheit und Missverständnissen kann in diesem Bereich vorgebeugt werden.
Art. 31 Abs. 2 ArG verleiht genügend Schutz an Jugendliche. Die tägliche Arbeitszeit ist dieselbe wie die eines Erwachsenen; von der Überzeit werden sie jedoch verschont.
cc) Abendarbeit

Die Abendarbeit beginnt ab 20 Uhr. Wie bereits erwähnt, ist es dem Jugendlichen unter 16 Jahren verwehrt, nach 20 Uhr zu arbeiten. Ab dem 16. Altersjahr ist es ihm erlaubt, bis 22 Uhr beschäftigt zu werden. 
Es bedarf keiner Bewilligung für die Abendarbeit jeglicher Arbeitnehmer. Sie müssen jedoch angehört werden. Im Falle von Jugendlichen müssen auch ihre gesetzlichen Vertreter und die zuständige Berufsbildungsbehörde konsultiert werden
. 
Ausnahmen davon sind wiederum möglich bei kulturellen, künstlerischen und sportlichen Darbietungen sowie in der Werbung (s. III. 2. b) S. 11 ff.).
dd) Überzeitarbeit
Die Definition der Überzeitarbeit befindet sich in Art. 12 ArG. Bei Dringlichkeit der Arbeit oder ausserordentlichem Arbeitsandrang, für Inventaraufnahme, Rechnungsabschlüsse und Liquidationsarbeiten und zur Vermeidung oder Beseitigung von Betriebsstörungen, soweit dem Arbeitgeber keine anderen Vorkehren zugemutet werden können, ist es erlaubt, die wöchentliche Höchstarbeitszeit zu überschreiten (Art. 12 Abs. 1 ArG). 
Vollkommenen Schutz geniessen Jugendliche unter 16 Jahren. Sie dürfen noch nicht zu Überzeitarbeit herangezogen werden
. Erst ab dem vollendeten 16. Altersjahr darf Überzeitarbeit geleistet werden (Art. 31 Abs. 3 ArG). Die Überzeitarbeit unterliegt für sie bestimmten Einschränkungen und darf nur zurückhaltend ausgeführt werden
. Sie ist nur an Werktagen und innerhalb der Grenzen der Tagesarbeit und Abendarbeit bis 22 Uhr erlaubt (Art. 17 ArGV 5). 
Die Überzeit ist, wie oben erwähnt, in der täglichen Höchstarbeitszeit von neun Stunden enthalten. Sie dürfen nicht überschritten werden. 
Absatz 2 von Art. 17 der Verordnung 5 bestimmt, dass Jugendliche während ihrer beruflichen Ausbildung nicht zu Überzeit herangezogen werden dürfen. Die Ausnahme bildet nur die unentbehrliche Behebung einer Betriebsstörung aufgrund von höherer Gewalt. Nach Arbeitsgesetz ist es möglich, dass Jugendliche je nach Branche bis zu 50 Stunden pro Woche beschäftigt werden können. Dies scheint doch eine beträchtliche Belastung zu sein. Um sie zu schonen, ist es gerechtfertigt, sie nicht noch mit Überzeitarbeit zu plagen
. Während der Grundbildung gehören Hausarbeiten noch dazu, wofür Zeit aufgewendet werden muss. Müsste noch Überzeitarbeit geleistet werden, könnte die Berufsschule zu kurz kommen. Der Schutz ist angemessen. 
ee) Nacht- und Sonntagsarbeit
Die Nacht- und Sonntagsarbeit ist grundsätzlich für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen verboten (Art. 16 und 18 ArG). Ausnahmen von diesem Verbot sind möglich, unterstehen jedoch einer Bewilligung (Art. 17 und 19 ArG). Um eine Bewilligung von der zuständigen Behörde zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, die auch für die Jugendlichen gelten. So müssen sie ihr Einverständnis zur Nacht- oder Sonntagsarbeit geben, es muss ein dringendes Bedürfnis nachgewiesen werden oder es muss aus wirtschaftlichen und technischen Gründen notwendig sein (Art. 17 Abs. 2 - 6 ArG). Nach dem Wortlaut von Art. 17 Abs. 2 und Art. 19 Abs. 2 ArG muss die Nacht- bzw. Sonntagsarbeit unentbehrlich sein. M.a.W. muss der Betrieb strikte Voraussetzungen erfüllen, damit er eine Bewilligung erhält. Nacht- und/oder Sonntagsarbeit müssen so wichtig sein, dass der Betrieb ohne sie untergehen würde. Heute sind die Anforderungen jedoch deutlich geringer, unter anderem auch, weil das Wissen über die verschiedenen Branchen der Verwaltungen oft nicht genügt, um ein Bewilligungsgesuch genau zu beurteilen
. 
Sind die Voraussetzungen des Betriebes erfüllt, muss im Falle eines jugendlichen Arbeitnehmers geprüft werden, ob dieser beschäftigt werden darf, da noch weitere Einschränkungen vorhanden sind
. Im Allgemeinen sind Ausnahmen möglich, sofern ein Interesse für die berufliche Ausbildung vorliegt sowie Jugendliche, die im Rahmen von Art. 30 Abs. 2 ArG (III. 2. b) S. 11 ff.) beschäftigt werden. Dazu besteht die Bindung an das Übereinkommen Nr. 6 über die Nachtarbeit von Jugendlichen im Gewerbe
. Dieses bestimmt, dass Jugendliche unter 18 Jahren nicht zu Nachtarbeit herangezogen werden dürfen (Art. 2 Abs. 1). Ab dem 16. Altersjahr dürfen sie in bestimmten Betrieben nachts beschäftigt werden, wo Arbeiten nicht unterbrochen werden dürfen (Art. 2 Abs. 2). Bei Betriebsstörungen, die aufgrund von höherer Gewalt auftreten, ist für Jugendliche von 16 bis 18 Jahren Nachtarbeit erlaubt (Art. 4).
Die Regelung im Arbeitsgesetz entspricht dem Übereinkommen. Die folgenden Voraussetzungen für die Nachtarbeit müssen kumulativ erfüllt sein, damit sie für einen Jugendlichen in der Berufslehre bewilligt wird
. Jugendliche Arbeitnehmer dürfen erst ab 16 Jahren in der Nacht zwischen 22 und 6 Uhr beschäftigt werden. Für die berufliche Grundbildung oder die Behebung einer Betriebsstörung muss die Nachtarbeit unerlässlich sein. Weiter muss eine qualifizierte Person anwesend sein und die Arbeit beaufsichtigen. Zuletzt darf sich die Nachtarbeit nicht negativ auf die Leistung des Jugendlichen in der Berufsschule auswirken (Art. 12 Abs. 1 lit. a - c ArGV 5). 
Der Arbeitgeber muss dem jugendlichen Arbeitnehmer wie einem Erwachsenen einen Lohnzuschlag von 25 % bzw. 50 % entrichten (Art. 17b Abs. 1, 19 Abs. 3 ArG). Ein Zuschlag ist auch schon bei einer halben Stunde Nachtarbeit von 22 Uhr bis 22 Uhr 30 zu gewähren
.
Zur Zeit des Erlasses wurden explizit auch Jugendliche bis zum 19. Lebensjahr geschützt und vor Nachtarbeit bewahrt. Fachleute aus der Medizin und der Erziehung beurteilten die Nachtarbeit für Jugendliche als ungesund, da sie körperlich noch nicht erwachsen sind
. Heute werden sie bis 18 Jahre von Art. 31 ArG erfasst, danach gelten sie als erwachsene Arbeitnehmer, die keines solchen Schutzes mehr bedürfen.
Damit aber der Gesundheit Rechnung getragen wird, müssen sich die jugendlichen Arbeitnehmer, die dauernd oder regelmässig nachts beschäftigt werden, einer medizinischen Untersuchung unterziehen (Art. 3 ArGV 5). Die Kosten werden dem Arbeitgeber auferlegt. 
Ist die Nachtarbeit dauernd oder regelmässig wiederkehrend, so ist die SECO zuständig für die Bewilligung. Handelt es sich um vorübergehende Nachtarbeit bis zu zehn Nächten pro Kalenderjahr, wird sie von der kantonale Behörde bewilligt. Die Beschränkung auf zehn Nächte soll den Vollzugsbehörden Klarheit über die Grenzen verschaffen. Ein Beispiel für eine Arbeit, die Jugendliche in ihrer Ausbildung zu erlernen haben, ist die Arbeit auf einer Baustelle, die in der Nacht ausgeführt werden muss und bei der die Besonderheiten dieser Tätigkeiten kennen gelernt werden müssen
.
Wie unter III., 2. c) bb) S. 17 erläutert, kann ein Betrieb den Beginn der Tagesarbeit bereits um 5 Uhr anordnen. Die Beschäftigung von Jugendlichen zwischen 5 Uhr und 6 Uhr gilt nicht als Nachtarbeit, sondern als Tagesarbeit (Art. 12 Abs. 2 ArGV 5). Die Verordnung 5 erwähnt dies explizit, um bestehende Missverständnisse aus der Welt zu schaffen, die an zahlreichen Orten noch existieren
.

Die Arbeit an Sonntagen darf ausnahmsweise Jugendlichen ab 16 Jahre bewilligt werden. Die Voraussetzungen für Sonntagsarbeit sind dieselben wie für die Nachtarbeit (Art. 13 Abs. 1 lit. a-c ArGV 5; s. S. 20), die kumulativ erfüllt sein  müssen. 
Für Sonntagsarbeit kann auch eine Bewilligung erteilt werden, wenn es nicht um die berufliche Grundausbildung geht. Somit können Jugendliche ab 16 Jahren wie Lernende mit gleichem Umfang an Sonntagen beschäftigt werden. Die Möglichkeit besteht in Branchen, die vom EVD in Art. 14 festgelegt wurden (Art. 13 Abs. 2 ArGV 5). Mit dieser Bestimmung soll insbesondere Schulabgängern, die keine Lehre beginnen können, die Beschäftigung in der Gesundheits- und Gastronomiebranche ermöglicht werden
.
Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren, die ihre obligatorische Schulzeit abgeschlossen haben, können jeden zweiten Sonntag beschäftigt werden, sofern eine Bewilligung vorliegt (Art.13 Abs. 3 ArGV 5). 
Die Arbeit an Sonntagen wird heutzutage immer wichtiger. Die Nachfrage hat sich in dieser Hinsicht sehr verändert. Einkaufsmöglichkeiten sind täglich gewünscht. Tankstellenshops, Bahnhöfe und die bahnnahen Betriebe z.B. haben sonntags meist geöffnet. Immer öfters gibt es Sonntagsverkäufe, vor allem in der Weihnachtszeit
. Die Ausnahme, an Sonntagen zu arbeiten, wird je länger je mehr zur Regel.
Die Möglichkeit, an Sonntagen ausserhalb der Grundausbildung zu arbeiten, ist auch in Betrieben im Fremdenverkehrsgebieten vorhanden (Art. 15 Abs. 2 ArGV 5). Jugendliche dürfen wie alle anderen Arbeitnehmer an maximal 26 Sonntagen pro Kalenderjahr beschäftigt werden, wobei es nicht relevant ist, wie die Sonntage verteilt sind. Die Betriebe müssen die Kriterien von Art. 25 ArGV 2 erfüllen.
Wie bei der Nachtarbeit ist das SECO zuständig für dauernde oder regelmässig wiederkehrende Sonntagsarbeit; für vorübergehende Sonntagsarbeit bis zu sechs Sonntagen pro Kalenderjahr erteilt die kantonale Behörde die Bewilligung.
Art. 14 ArGV 5 bestimmt die Befreiung von der Bewilligungspflicht für Nacht- und Sonntagsarbeit in der beruflichen Grundbildung. Die Verordnung 5 gibt dem EVD die Berechtigung, für diejenigen Grundausbildungen die Nacht- und Sonntagsarbeit nach Art. 12 Abs. 1 und 13 Abs. 1 ArG festzulegen, die auf diese Arbeitszeiten angewiesen sind. Auch der Umfang wird bestimmt. Die Regelungen wurden in einer Departementsverordnung am 1. Januar 2008 erlassen. Die Befreiung von der Einholung einer Bewilligung bedeutet für die Lehrbetriebe wie auch für Vollzugsbehörden eine wesentliche Milderung des administrativen Aufwands.
Bisher haben Globalbewilligungen die Nacht- und Sonntagsarbeit von Jugendlichen geregelt, die durch die neue Departementsverordnung verdrängt wurden
. 
Treten Situationen auf, wo die Grenzen der Verordnung nicht eingehalten werden können, ist der Arbeitgeber verpflichtet, bei der Behörde eine Einzelbewilligung einzuholen und eine Begründung abzuliefern. Da Veränderungen immer wieder auftreten und eine Anpassung der Grundausbildungen erforderlich ist, muss, falls Nacht- und/oder Sonntagsarbeit für die Zielrealisierung der Ausbildung regelmässig unvermeidbar oder nicht mehr notwendig ist, ein Gesuch beim SECO eingereicht werden
.  
Zur Ausbildung in einem Beruf gehört es dazu, zu arbeiten, wenn es notwendig ist. Wie angedeutet bei II, 2. b) S. 3, sollte der Jugendliche nicht vor Sonntags- und/oder Nachtarbeit verschont bleiben, wenn dies zur Ausbildung gehört. Je nach Beruf gehört die Arbeit am Wochenende und in der Nacht dazu, wie z.B. in Spitälern oder Altersheimen. Folglich ist es für den Lehrling wichtig, auch zu diesen Zeiten anzutreten, gefordert zu werden und Erfahrungen zu sammeln.
d) Besondere Fürsorgepflichten des Arbeitgebers 
Zusätzlich zu den allgemeinen Fürsorgepflichten in Art. 29 ArG bestimmt das Arbeitsgesetz in Art. 32 für den Arbeitgeber noch weitere, besondere Fürsorgepflichten, die die Gesundheit des Jugendlichen und die Wahrung der Sittlichkeit zum Inhalt haben. 
Diese Bestimmung hat sich seit Erlass des Arbeitsgesetzes nicht verändert. 
aa) Die Benachrichtigungspflicht des Arbeitgebers

Da die Jugendlichen noch nicht mündig sind, ist der Arbeitgeber verpflichtet, bei Erkrankungen, Unfällen oder gesundheitlichen oder sittlichen Gefährdungen den Inhaber der elterlichen Gewalt oder den Vormund in Kenntnis zu setzen (Art. 32 Abs. 1 ArG). 
Die Mitteilungspflicht betrifft vor allem Vorfälle, die im Betrieb stattfinden, da der Inhaber der elterlichen Gewalt oder der Vormund generell erst zu spät oder gar nicht benachrichtigt würde
. Solche Ereignisse, die ausserhalb des Betriebes stattfinden, unterstehen nur der Fürsorgepflicht, sofern eine Hausgemeinschaft mit dem jugendlichen Arbeitnehmer besteht. Ansonsten ist der Arbeitgeber von dieser Pflicht entbunden, wenn zwischen dem Vorfall oder der Gefährdung und dem Betrieb kein Zusammenhang besteht. Die Verantwortung liegt in diesen Fällen beim Inhaber der elterlichen Gewalt
. Handelt es sich jedoch um eine sittliche Gefährdung, von der die Eltern oder der Vormund keine Kenntnis haben können, ist der Arbeitgeber trotzdem verpflichtet, sie über diese Ereignisse zu informieren
.
Die Benachrichtigungspflicht erfasst alle Unfälle, Krankheiten und gesundheitliche Probleme, d.h. auch die Gefährdung der körperlichen oder der psychischen Gesundheit, sowie sittliche Gefährdung. Sittlichkeit ist ein umstrittener Begriff, der sich laufend ändert. Grundsätzlich erfasst er jedoch alles, was die körperliche und geistige Integrität, hier die Integrität des Jugendlichen, schädigen könnte
.
Die Benachrichtigungspflicht des Arbeitgebers wird nicht von allen mit Begeisterung entgegen genommen. Die Swiss Retail Federation, eine Vereinigung der mittleren und grösseren Unternehmen des Schweizer Detailhandels, macht darauf aufmerksam, dass die Information an Jugendliche kein Problem darstellt, aber der Aufwand in grösseren Betrieben zu gross sei, auch die Eltern zu benachrichtigen
. Ihr Argument ist wohl verständlich, aber kann nicht ganz gerechtfertigt werden. Gemäss einer Studie über die Gesundheit der Jugendlichen im Jahre 2002 vertrauen sich die Jugendlichen bei Problemen zuerst an ihre Eltern und Freunde an
. Die Möglichkeit, dass Jugendliche oft nicht alles den Eltern offenbaren, Einiges verschweigen und Probleme „in sich hineinfressen“, besteht jedoch trotz allem. Nicht jede Eltern-Kind-Beziehung ist harmonisch und Jugendliche wenden sich oft an ihre Freunde. Meiner Meinung nach ist es nicht nötig, die Eltern über alles zu informieren. Bei schwerwiegenden Problemen ist es jedoch ratsam. Der Schutz des Jugendlichen sollte nicht schwächer sein. 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, alle notwendigen Massnahmen herzuleiten, bis die Eltern oder der Vormund die Fürsorge leisten können. Nach Müller in HUG besteht, wie oben erwähnt, die Fürsorgepflicht bei Ereignissen ausserhalb des Betriebes nur, wenn eine Hausgemeinschaft vorhanden ist. Anderer Ansicht ist Müller. Seiner Meinung nach, sind bei jeglicher Gefährdung ausserhalb des Betriebes die erforderlichen Massnahmen zu treffen
. Schlussendlich spielt es keine Rolle, ob man der Arbeitgeber des jugendlichen Arbeitnehmers ist oder nicht. Wenn Hilfe erforderlich ist und man sich in der Lage befindet, zu helfen, so ist dies keine Frage der Fürsorgepflicht, sondern der allgemeinen Pflicht Hilfe zu leisten.
Durch die Benachrichtigungspflicht von Art. 32 Abs. 1 ArG schlüpft der Arbeitgeber zwangsläufig in die Rolle eines Garanten für den Jugendlichen. Ein Garant ist verpflichtet, alle drohenden Gefahren und Schädigungen für eine Person von ihr abzuwehren
. Wird der Jugendliche geschädigt, weil der Garant, hier der Arbeitgeber, in einer der aufgeführten Situationen nicht reagiert hat, obwohl er den Schaden nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung hätte verhindern können, so haftet der Arbeitgeber zivilrechtlich, allenfalls auch strafrechtlich
.
bb) Die Pflichten bei Hausgemeinschaft
Der Arbeitgeber, der in Hausgemeinschaft mit einem Jugendlichen lebt, hat zusätzliche öffentlich-rechtliche Fürsorgepflichten. Eine Hausgemeinschaft liegt vor,  wenn der Arbeitnehmer zusammen mit dem Arbeitgeber in einem Haushalt lebt, der Hausordnung unterworfen ist und der Hausgewalt des Arbeitgebers untersteht (Art. 331, 332 ZGB). Dies ist auch bei Lehrlingsheimen des Betriebs der Fall. Weitere Möglichkeiten sind z.B. Hausangestellte, Arbeitnehmer von Handwerkern und Hoteliers, sowie auch ausländische, jugendliche Arbeitnehmer
. 
Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass die in Hausgemeinschaft lebenden Jugendlichen eine angemessene Verpflegung erhalten, dass sie in einer Unterkunft logieren können, die nicht die Gesundheit gefährdet und sie nicht sittlich nachteiligen Einflüssen aussetzt
.
IV. Abschliessende Betrachtung

Die neue Jugendarbeitsschutzverordnung konkretisiert und regelt den Schutz von jugendlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in angemessener Weise. Mit 18 Jahren stehen ihnen alle Türen zur Arbeitswelt offen, was auch heisst, sie müssen sich wie Erwachsene verantworten. Ob dies mehr Vor- als Nachteile bietet, bleibt jedoch Ansichtssache. 
Dem Arbeitgeber werden hinsichtlich des Jugendlichen einige Pflichten auferlegt. Die Erfüllung dieser Pflichten ist unerlässlich, da ansonsten die körperliche und psychische Gesundheit des Jugendlichen unter der Arbeit leiden könnte. Gefährliche Arbeiten und Überanstrengung müssen vermieden werden. Die Jugendlichen haben ab 13 Jahren die Chance im kleinen Rahmen zu arbeiten. Unter 15 Jahren ist es ihnen erlaubt, bei kulturellen, künstlerischen und sportlichen Darbietungen sowie Werbung beschäftigt zu werden. Sie können folglich schon in frühem Alter Erfahrungen sammeln, sind aber doch ausreichend geschützt durch begrenzte Arbeitszeit und Beschränkung auf leichte Arbeiten. Nacht- und Sonntagsarbeit ist zudem erst ab dem 16. Altersjahr erlaubt. 
Der Jugendarbeitsschutz ist überall dort vorhanden, wo er für die jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer notwendig ist. Trotzdem können sie die Realität der Berufe kennen lernen. Der Forderung von Nationalrat Otto Ineichen wurde somit auch Rechnung getragen.
Rechtsprechung zum Jugendschutz im Arbeitsgesetz ist kaum vorhanden. Nach langer Suche habe ich einen Entscheid aus dem Kanton Waadt gefunden, wo ein Lehrvertrag gegen das Arbeitsgesetz verstösst
. Gründe für die geringe Rechtsprechung sind möglicherweise die Hemmung und die Unsicherheit der Jugendlichen bzgl. ihrer Rechte und der Reaktion ihrer Freunde und der Allgemeinheit, wie auch die Kosten für ein Gerichtsverfahren und der Zeitaufwand
. 
Die Jugendarbeitsschutzverordnung ist noch sehr neu. Ob sie in Zukunft Änderungen erfahren wird, wird sich zeigen. Meiner Ansicht nach wird es zu wenigen oder keinen Änderungen in nächster Zeit kommen. Die Mehrheit der Normen des Jugendschutzes ist seit Jahrzehnten gleich geblieben. Dies zeigt, dass das Volk mit dem Umfang des Schutzes für die Jugendlichen zufrieden ist. 
V. Ehrenwort
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende schriftliche Arbeit selbständig und nur unter Zuhilfenahme der in den Verzeichnissen oder in den Anmerkungen genannten Quellen angefertigt habe. Ich versichere zudem, diese Arbeit nicht bereits anderweitig als Leistungsnachweis verwendet zu haben. Eine Überprüfung der Arbeit auf Plagiate unter Einsatz entsprechender Software darf vorgenommen werden.
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